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§ 18 EisbEG
 EisbEG - Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Gegen den Bescheid der Behörde kann im Verwaltungsrechtsweg Berufung erhoben werden. Eine Berufung

gegen die Entscheidung über die Entschädigung ist aber unzulässig. Dem Enteigneten und dem

Eisenbahnunternehmen steht es frei, binnen drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des

Enteignungsbescheides die Festsetzung der Entschädigung bei dem zuständigen Landesgericht (Abs. 2) zu

begehren. Mit der Anrufung des Gerichtes tritt die verwaltungsbehördliche Entscheidung über die Entschädigung

außer Kraft.

2. (2)Für die Entscheidung über die Entschädigung ist in erster Instanz das mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit in

bürgerlichen Rechtssachen betraute Landesgericht zuständig, in dessen Sprengel der Gegenstand der Enteignung

liegt.

3. (3)Auf das Recht zur Anrufung des Gerichtes sind die Parteien im Enteignungsbescheid hinzuweisen.
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